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Regiſter
ber

Die allgemeine Zunft⸗Artickel .
Erſte Abtheilung .

Von der Zunft⸗Verſamlung , dem Zunft⸗Meiſter , auch
denen Zunſt⸗Vorſtehern .

Art . I . Von alljaͤhrlicher Zuſammenkuuft deren Meiſteren , Geſellen
oder Knechten und Jungen .

II . Von Entſchuldig⸗oder Beſirafung deren zu ſpat kommenden
oder ausbleibenden ,

MI . Aus welchen Urſachen geſtattet werden koͤnne , daß der allgemei⸗
ne Zunft⸗Tag nur alle 2. oder 3 . Jahre gehalten werde .

IV . Daß der Fuͤrſtliche Ober⸗ oder Beamte Ober - Zunft- Meiz
ſter ſeyn ſolle , und was hiebey zu beobachten .

V. Solle ohne deſſen Vorwiſſen keine allgemeine Zunft - Zufammen :
kunft weder von Meiſtern , noch Geſellen gehalten werden

VI . Wie es auf dem allgemeinen Zunft⸗Tag gehalten we den ſolle .

pi bin Die Zunft - und fonftige Ordnungen tolen verleſen werden .
ierna

II . Geſellen oder Knechte und Jungen wieder abtretten.
IX . Von Aufnahme und Einſchreibung deren jungen Meiſtern , Gez

ſellen und Lehrjungen
X . Von Waͤhlung deren Zunft⸗Vorgeſetzten .
XI . Von Abaͤnderung dieſer Wahl in Anſehung deren gewaͤhlten

ohntuͤchtigen Verſonen .
XII . Was fuͤr ein Bedacht zu nehmen , wan auswaͤrtige Meiſter zu

Zunft⸗Vorgeſetzten gewaͤhlet werden .
XIII . Von wechſelweiſer Anſtellung deren Meiſtern zerſchiedener

Handwerken bey denen Zunft⸗Aemtern .
XIV . Von Vorkommenheiten eines beſonderen Handwerks , und

deren Entſcheidung .
XV . Won Ernennung cines - oder zweyer Jung⸗Meiſter und deren

Verrichtungen .
XVI . Von Verpflichtung deren Zunft⸗Vorgeſetzten nach der vor⸗

geſchriebenen Eides⸗Formul .

Zweyte Abtheilung .
Von der Zunft⸗Rechnung , auch Anweißung , nach welcher ſich bey

Verwalt⸗und Verrechnung deren⸗ denen Handwelnks⸗Zuͤnften
zuſtehenden Einkuͤnften geachtet werden ſolle

XVII . Samtliche Zunft⸗Rechnungen ſollen auf gleichfoͤrmige Art

gefuͤhret werden .

XVII . bis und mit . , enthalten die Zunft⸗Rechnungs Rubricken ,
auch was bey einer jeden ins beſondere ſo wohl , als in Anſehung des

ganzen Zunft⸗Rechnungs⸗Meeſens zu beobachten .
LI . Formular deren Zunft⸗Rechnungen , mie auh deren Zurfts

Scheinen wegen des Herrſchaftlichen Antheils , ſodann deren extta Zeh⸗
rungs : Conto .

i ;III . Dem neuen Rechnungs⸗Geber iſt ein Exemplar der abgehoͤrten
Rechnung zuzuſtellen . * LII .



LII Hon Tilgung deren paßiv⸗Schulden und Minderung deren

usgaben einer Zunft .
LIV. Von dem Koſten⸗Erſatz , wan einer Zunft Eingriffe geſchehen .

LV . Welchen Perſonen bey Zunft⸗Taͤgen oder Zehrungen zugegen

zu ſeyn verbotten .

Dritte Abtheilung .
Was bey allgemeinem Zunft⸗Tag weiters zu beobachten ſeye .

LVI . Von Haltung eines Zunft Buchs nach denen vorgeſchriebenen

Rubricken . i ‘ :

LVII . Von Entſcheidung deren⸗ in denen Zunft⸗Articklen nicht be⸗

ſtimten Vorkommenheiten e oa

LVII . Bon Unterfuh - und Entfheivung derer jenigen Sack en ,

welche einen Dritten mitangehen , oder ſonſten von We tlaͤufigkeit ſeynd .

LIX . Von fruhzeitig anzubringenden Klagen in Zunft⸗ Saden .

LX . Von Einfuͤbrung deren Strafen in die Rechnung .

LXI . Von Entrichtung des Leg - Gelds .

Vierte Abtheilung .
Von Belohnung deren Zunft⸗Vorgeſetzten .

LXI LXIII . LXIV . LXV . urd LXVI . werden die Belohnungen

und Tagsgebuͤhren deren Zunft⸗Vorgeſetzten und Mitger oſſen , wie auch
des Zunft⸗ Schreibers , dann des Jung⸗Meiſters oder Zunft - Bottens

beſtimmet .
Fuͤnfte Abtheilung .

Vom Meiſter werden , Meiſter⸗Stuck und Meiſter⸗Geld .

LXVII . Von denen Zeugniſſen , welche ein Meiſter werden wollen⸗

der beyzubringen hat .
LXVII . Hon defen Wander - Zeit und Orten .
LXIX . Von Diſpenſation deren Wander Jahren .
LXX . Won Abftelung deren Muth - und Sig - Jahren ,
LXXI . Bon Kertigung des Meier - Studs

LXXII . Hon denen Zehr und Zehbrungs - Kóften úber die zu Geld

angeſchlagene Gebühr bey Fertigung eines Meiſter⸗Stucks .

LXXIII . Von der Schau des Meiſter⸗Siucks .

=
LXXIV . Was ju beobachten , ran der Stud - Meifter von einem

ſolchen Ha idwerk , welches keiner derer Zunft Vorgeſetzten treibet , oder

mit einem derenſelben in naher Verwandſchaft ſtehet .

LXXV . Von denen Fehlern eines Meiſter⸗Stucks .
IXXVI . Der uͤbrigen Meiſterſchaft iſt ohnbenommen , der Schau
in ihren eigenen Koͤſten beyzuwohnen .

LXXVII Von denen Haupt⸗Fehlern eines Meiſter Stucks .

Ji E Von Einſchreibung des neuen Meiſters in das Zunft⸗

LXXIX . Hon denen : von einem neuen Meiſter ichte

Gebuͤhren, und Abſtellung des Meiſter⸗Mahls .
E T D

=
LXXX . Wag viesfallg bey denen Handwerken , wo die Fertigung

eines Meiſſer Stucks nicht üblich iſt , zu beobachten

a Pi e aa Anmeldungs⸗Zettuls und ordent⸗

Zilaſſung deren Handwerks⸗Geſe nechten zu Ferti

Peiter- A
Geſellen oder Knechten zu Fertigung

XXII . Von nochmabliger Fertigung eines Meiſter⸗Stucks , „ der

deſſen Nachlaſſung , wan ein Meiſter ſich an einem anderen Ort ſetzen will .
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LXXXII . Hon denen Urſachen , warum einel in Anſehung des

Meiſter⸗Stucks , wie auch deren Wander⸗Jahren diſpenſiret , ſodann
ein Lehr⸗Jung frey geſprochen werden koͤnne

LXXXIV . Von Abſtellung verſchiedener ſonſt uͤblich geweſten Mei⸗
fter - Stufen , :

i
LXXXV . Von Entrichtung des Meiſter⸗Gelds und deſſen Regus

irung .
LXXXVI . Wie eg damit zu halten feye , wan ein anderwaͤrts ſchon

zuͤnftiger Meſter in diſſeitige Zunft uͤberziehet' . Ferner
LXXXVII . wan ein auſſer Lands wohnender Meiſter ſich bey der

Zunft im Land einkaufen wollte .

LXXXVIII . Dieſem iſt nicht erlaubt , im Land zum Schaden deren

zuͤnftigen Unterthanen zu arbeiten .

LXXXIX . Beſtimmung der Zeit , wan der junge Meiſter als Mei⸗
ſter arbeiten und fein Gewerb treiben daͤrfe.

XC . Von der Helfte des Meiſter⸗Gelds fuͤr gnaͤdigſte Herrſchaft .

Sechste Abtheilung .
Wie ſich die Meiſter und ins beſondere zu verhalten

R en .

XCI . Ueber mwas für Sachen denen Zunft⸗Vorgeſezten zu er⸗

kennen verbotten iſt .
XCII . Von Entſcheid⸗ und Beſtrafung deren Schimpf⸗Haͤndeln .
XCIII . Von Entſcheidung deren⸗ in denen Zunft⸗Articklen nicht ent⸗

ſchiedenen Handwercks⸗Sachen .
XCIV . Won Abftelung deren Quartal - Gebotten .
XCV . Jeder Zuͤnftiger ſoll auf erhaltenes Zunft - Gebott auf der

Herberg erſcheinen .
XCVI . Von Zuſammenkunft deren Zunft⸗Vorgeſezten bey entſte⸗

henden Spenn⸗ und Irrungen in Handwerks - Sachen .
XCVII Von gebuͤhrender Anbringung deren Zunft⸗Sachen vor der

Zunft⸗Lade , und deren Entſcheidung
XCVIII . Bey Zunft⸗Verſamlungen iſt alles Geſchrey , und Zan :

fen , wie auh eA
XCXIX . das Tabackrauchen , nicht minder

y

C. ale trafen um Zechen oder Wein verbotten .

Cl . Von Einziehung und Verrechnung der Strafe .
CIL . Von Beſtrafung der muthwilligen Klaͤgern.
CII . Der Zunft⸗Meiſter hat in Anſtaͤnden wegen der Straf⸗Anſe⸗

tzung ber Ober - oder Amt anzufragen ; auch dieſem
CIV . ale Quartalien das Zunft- Bud , worinn die Strafen eins

getragen , vorzulegen .
CV . Solle niemand , auſſer gefreyten Perſonen erlaubt ſeyn , Hand⸗

oe Arbeit aufer Landes oder bep fremden Meiſtern machen zu la ſſen .
ingegen

CVI , Feine ſchlechte Waare und Arbeit gelieferet , auch die Kunden

im Preiß nicht uͤbernommen , oder gar uͤbervortheilet werden .

CVII . Die Arbeit ſoll befoͤrderet werden .

CVII . In welchen Faͤllen denen Fremden erlaubt , in hieſig⸗ Fuͤrſt⸗

lichen Landen zu arbeiten .

CIX . Von dem dißfalls zu verhuͤtenden Unterſchleif und zu entrich⸗
tenden zehenden Pfenning .
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CX . Von der offentlichen Feilhabung deren Waaren auf Wochen⸗

und Jabr⸗Maͤrkten .
CXI . Von der Schau deren Waaren .
CXII . Von denen Waaren , welche nicht fuͤr Kaufmanns⸗Gut be⸗

funden werden .

CXII . Von Zuruf⸗ und Abwendigmachung deren Kaͤufern von ande⸗

gyen Staͤnden .
CXIV . Das Hauſiren iſt verbotten .

CXV . von Belohnung des Angebers eines ſolchen Ubertretters .
CXVI . Wie eg mit denen auf Maͤrkten niht verkauften Waaren zu

alten .b
CXVII . Wird die Verachtung der Waare und Arbeit eines ande⸗

ren Meiſters verbotten .

CXVIII . Kein Meiſter ſoll die bey ihme beſtellte Arbeit einem andern

verdingen auch
CXIX . feiner dem andern feine Geſellen aufwicklen und auszutretten

anreizen .
CXX . Sol Fein Meifter einen Kunden vermoͤgen , daß er bey ih⸗

me erbeiten laſſen muͤſſe, noch die Arbeit ruckbehalten .
CXXI . Wird die Anzahl deren Geſellen beſtimmet .
CXXII . Was zu beobachten , wan ein Meiſter fuͤr ſich das Hand -

werk nicht treiben , ſondern bey einem andern arbeiten wollte .

CXXIII . Kag es fùr eine Bewandniß in Anſehung des Meiſter⸗

Rechts habe , wan einer , gewiſſer Urſachen wegen , das Hondwerk nicht

fotttreiben wollte .

CXXIV . Wird die eigen maͤchtige Vergeb - oder Verkaufong des

Me ſter⸗Rechts verbotten .

CXXV . Kein Meiſter ſoll einer auswaͤrtigen Zunft einverleibet ſeyn .
CXXVI . Wie eine Wittib das Handwerk forttreiben koͤnne.
CXXVII Ven Begleitung der Leiche eines zuͤnftigen Meiſters , deſ —

ſen Weib oder erwachſener Kinder .

CXXVIII . Wird die freventliche Benennung des Ne men Gottes und

deren Heiligen , auch ſchaͤnden , fluchen und ſck woͤren verbotten .

CXXIX . Soll kein Meiſter oder deſſen Ceſind , ohne Erlaubniß des

Pfarrers oder Beamtens auf Sonn⸗ oder Ferer⸗Taͤgen arbei en

CXXX . Von Verſchweigung desjenigen , was bey geſamtem Hand⸗
werk verhandlet wird .

CXXXI . Wie es gehalten werden ſolle , wan ein Meiſter eine be⸗

fante £. v. Dur oder eine von unehelicher Geburn heurathet ; Ferner
CXXXII . wan ein Meiſter naͤcht icher Weile zu einer Weibs⸗Per⸗

k
in or Kammer oder ſonſt einſchleichen und deſſen uͤberwieſen würde ;

Wie auch

CXXXII . wan fih ein ohnverheuratheter Meiſter gegen das ſechste
Gekott , oder ein verheutatheter gegen die eheliche Pflicht verſündigte .
Sodann

SXXXVV . wan ſich einer durch Diel ſtabl vergienge .
CXXXV . In vorgemeldten Verbrechen iſt die Unterſuch⸗ und Be⸗

ſtrafung der Obrigkeit vorbehalten .

CXXXVI . Von Verzehr⸗ oder Verwendung deren in vorherge⸗
henden Articklen ausgeworfenen Los wuͤrkungs- Geldern .

CXXXVII . Kein Meiſter ſoll dem andern etwas vorrupfen .

Sieben⸗
Ne



Siebende Abtheilung .
Von Aufding⸗ und Ledigſorechung deren Jungen , und wie ſich

uͤberhaupt wegen denenſelben zu verhalten feye .
CXXXVIII . Beſtimmung der Zeit , wan ein neu angenommener

Meiſter Jungen lehren daͤrfe; Ferner
CXXXIX . Wan ein Meiſter nach Ledigſprechung eines Lehr⸗Jun⸗

geng einen anderen oder zwey zumahl in die Lhr nehmen koͤnne.
CXI . Von Entrichtung des Recognitioas⸗Gelos bey erhaltender

Diſpenſation in vorgedachtem Betreff .
CXII . Von Aufweiß und Aufbehaltung des Schul⸗Entlaſſung⸗

Scheins eines in die Lehr kommen ſollenden Jungens .
CXLI . Von Aufdingung eines Lehr Jungens und dem Lehr⸗Geld .
SXLIII . Von Beſtimmung deren Lehr⸗Jahren .
CXIV . Von der Lehr⸗Zeit und denen Aufdings⸗Koͤſten in An⸗

ſehung deren Meiſters Soͤhnen .
CXLIV . Von Vorleſung deren⸗den Lehr⸗Meiſter und Jungen be⸗

treffenden Articklen , und denen zu entrichtenden Gebuͤhren .
CXIVI . Von Bezahlung des Lehr⸗Geldes , und wie ſich der Lehr⸗

Jung gegen den Meiſter⸗ hingegen auch
CXLVII . Der Meiſter und deſſen Ehe⸗Weib gegen den Lehr⸗Jun⸗

gen zu verhalten haben , ſodann von Entſcheid⸗und Beſtrafung deren⸗
zwiſchen denenſelben entſtebenden Klagen .

CXLVIII . und CXLIX . Ven Austrettung des Lehr⸗Jungens vor

Endung der Lehr⸗Zeit .
CL . Wie egu halten , wan der Lehr⸗Meiſter mit Tod abgienge .
CLI . Die Jungen ſollen bey ihrer Aufnahme vergeluͤbdet werden .
CLI . Von Beſtrafung des Lehr⸗Jungens , wan er ſeinem Meiſter

etwas veruntreuet , oder Schaden zufuͤget .
CLIII . Kein Meiſter iſt befugt , einen Jungen eigenmaͤchtig fortzuſchicken .
CLIV . Von der⸗ von einem Lehr⸗Jungen zu machenden Anzeige ,

wegen Verbrechen oder Vergehungen ſeines Lehr⸗Meiſters .
CLV. und CLVI . Von Erlernung eines Handwerks auſſer Landes

abfeiten eines Lands - Kinde,
i

CLVII . Von Ledigſprechung eines Lehr⸗Jungens .
CLVIII . Wan und wie ſolche vor vollkommen zuruckgelegtes Lehr⸗

Jahren geſcheben koͤnne.
CLIX . Von Ausfertigung eines Lehr⸗Briefs .
CLX . Von Aufbehaltung deſſelben nebſt anderen Urkunden , auch

deſſen Aushaͤndigung , dann dem Geſellen mitzugeben er Kundſchaft .
CLXI . Von Verrichtung der Wanderſchaft .

Achte Abtheilung .
Von Geſellen , und wie ſich ſelbe zu verhalten .

CLXII . Ven der Umſage eines ankommenden Geſehen oder Knechts .
CLXIII . Von Vorweißung deren Atteſtaten und Kundſchaften .
CLXIV . Wie es zu halten ſeye , wan ſolche verlohren ; Ferner
CLXV . man einer an einem anderen Ort und nadh anderea Dand :

werks⸗Ordnungen gelernet hat . Sodann
CLXVI . wan derſelbe bey Herrſchaften , oder auch
CLXVII . bey hieſig⸗Fuͤrſtl . Contingent oder Haus⸗Trouppen in

Dienſten geſtanden .
CLXVIII . Von dem Geſchenk fuͤr die reiſende Geſellen , und der⸗

von ihnen verweigerende Annahme der Arbeit .
CLXIX . Wie ſich ein Geſell gegen den Meiſter und ſonſt zu verhalten ,
CLXX . Von Beſtrafung eines Geſellen oder Knechts , wan er ſei⸗

nem Meiſter Schaden zufuͤget, oder in Kleinigkeiten etwas veruntreuet .
XX CLXXI .



CLXXI . Von merklicher Veruntreuung oder Verdacht wegen eines
Verbrechens abſeiten eines Geſellen oder Knechts .

CLXXII . Von Machung des Lohns mit dem Geſellen .
CLXXIII . Von Abziehung des Lohns , wan ein Geſell ein oder zwey

Tage in der Woche nicht arbeitet .
CLXXIV . Zu was ein Geſell gehalten , mwan er von einem Meiſter

zu gehen Willens iſt .
CLXXV . Was zu beobachten , wan ein Geſell oder Knecht ſelbſt

Feyerabend nimt ; im Gegentheil aber ,
CLXXVI . wan der Meiſter dem Geſellen oder Knecht mit⸗ oder

ohne Urſach Urlaub gibt . Sodann
CLXXVII . wan ein Geſell oder Knecht auf Anſtiften eines anderen

Meiſters vor dem verſprochenen Ziel ausſtehet . Ferner
CLXXVIII . wan ein Geſell oder Knecht von jemand beimlich , oder

ſonſten hinterrucks ſeines Meiſters eine Arbeit annimt und verfertiget .
CLXXIX . Was vor der Abreiſe eines Geſellens zu beoback ten .

LXXX Von Ausbaͤndigung deſſen Zeugnuſſen und Urkunden .
CLXXXI . Von Ertheilung einer Kund ſchaft , und was auf die

juͤngſt mitgedracht ' zu bemerken .
JLXXXII . Von Zuſammenkuͤnften und Gebraͤuchen deren Geſellen .
LXXXIII . Von Erricht oder Beſtaͤttigung deren Geſellen ⸗Articklen.
CLXXXIV . Von Fuüͤbrung eines Inſiegels abſeiten deren Geſellen .
CLXXXV . Von Beſtrafung eiges Geſellen oder Knechts , weicher

auf die Zunft ſchimpfet .
CLXXXVI . Von Beſtrafung deren aufruͤhriſchen Geſellen und de⸗

ren Mithelfern ; dann von Verkuͤndung deren - die Geſellen und Knechte
betreffenden Zunft⸗Articklen .

CLXXXVIII . Wie ſich die Wirthe bey entſtehenden Aufwicklangen zu
verhalten .

Neunte Abtheilung .
Don benen Zandwerks⸗Mißbraͤuchen .

CLXXXVIII . Von bisbero verweigerter Annahme deren Kindern
verſchiedener Leute zur Handwerks⸗Er ler ung .

CLXXXIX . Von Aoſtellung allerhand Gebraͤuchen bey dem Losſpre⸗
hen eines Lehr⸗Jungen , wie auch

CXC . aler bisheriger Handwerks⸗Gruͤſen und dergleichen Poſſen .
CXCl . Von Beſtrafung derenjenigen , welche gegen dieſe Landes⸗

Fuͤrſtliche Verordnung reden , oder wohl gar ſchmaͤhen, auch mie ſich in
vorgedachten Faͤllen der Wirth oder andere zu verhalten baben .

CXCII . Von Geſetz⸗widriger Vereinigung deren Meiſtern und Kraͤ⸗
mern uber den Preig ihrer Arbeiten oder Waaren .

CXCIII . Bon der unter einander gemachten Verbindung , wegen
Verſchweigung deren Zunft⸗Heitmlichkeiten .

SXCIV . Vom verbottenen Handwerk⸗Niederlegen .

5 Von Berufung auf Handwerks - Erkentmß in dreyer Herren
landen

CXCVI . Von verbottener Haupt⸗ und Nebenladen , auch anderen
Mißbraͤuchen.

CXCVII . Vom Schimpfen und ſonſtigen Bedruckungen deren ſich
vergehenden Handwerks⸗Genoſſen vor der Sachen Ausgang .

CXCVII . Von Aufbebung all⸗ vorgebildeter Unehrlichkeit .
CXCIX . Wird dem Regierungs⸗ und anderen Fiſcalen befohlen , auf

die Uebertret tere deren Zunft⸗Ordnungen genaue Obacht zu tragen .
CC : Wird die Befolgung deren Zunft⸗Oſronungen und hieruͤber

von denen Ober⸗ und Beamten zu haltende Aufſicht nochmahlen gnaͤdigſt
anbefohlen .
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